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BUGA 23: Dauerkartenvorverkauf hat begonnen
Am Gründonnerstag startete der Dauerkar-
tenvorverkauf für die BUGA 23. Der Vorver-
kauf begann am Paradeplatz mit der Eröff-
nung einer mobilen Vorverkaufsstelle und
wurde am Münzplatz mit einem bunten Fest
weiter gefeiert. Auch im Luisenpark und in
der Touristinformation am Bahnhof startete
der Vorverkauf. Im Lauf des Tages wurden
bereits rund 500 Karten verkauft.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz weihte
den mobilen Ticketshop am Paradeplatz mit
dem Kauf der ersten BUGA 23-Dauerkarte
ein. Verkauft wurde das Ticket von BUGA 23-
Geschäftsführer Michael Schnellbach. Dr.
Peter Kurz begrüßte eine halbe Stunde spä-
ter auch die Menschen am Münzplatz und

betonte die Bedeutung der Bundesgarten-
schau für die ökologische Transformation
der Stadt aber auch ihre Bedeutung als ge-
meinsames Erlebnis, das jetzt auch immer
sichtbarer werde: „Diese Bundesgarten-
schau wird die Stadt verändern – auch über
die Veranstaltung hinaus. Veranstaltungen
wie die BUGA 23 machen etwas mit uns. Sie
bringen uns nach vorne und sind deshalb re-
levant.“ Michael Schnellbach freute sich
über diesen Tag, den er vor acht Jahren mit
seinem Team in weiter Ferne sah: „Jetzt ist
nur noch ein Jahr bis zur Eröffnung der Bun-
desgartenschau. Die Zukunft beginnt heute
und für uns alle ist es ein besonderer Tag.
Wir alle sind ab jetzt BUGA 23 und wir alle

sind Gastgeberinnen und Gastgeber.“ Er
dankte insbesondere seinem Team, richtete
aber auch seinen Dank an die Stadt Mann-
heim und das Land Baden-Württemberg.
Staatssekretärin Sabine Kurtz vom Ministe-
rium für Ernährung, Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz sicherte weiter diese
Unterstützung zu: „Das Land Baden-Würt-
temberg ist ein verlässlicher Partner.“

Über zwei Millionen Gäste werden zur
BUGA 23 erwartet – und viele von ihnen wer-
den zum ersten Mal Mannheim besuchen.
Die Bundesgartenschau ist damit auch ein
Turbo für den Mannheimer Tourismus, wie
Karmen Strahonja, die Geschäftsführerin
der Stadtmarketing Mannheim GmbH und

der neu gegründeten Tourismus Stadt
Mannheim GmbH betont: „Die BUGA 23
etabliert Mannheim als eines der deutschen
Top-Reiseziele im Jahr 2023 und die Jahre da-
nach.“
Vorverkaufsstellen für die BUGA 23 sind am
Paradeplatz, an der Touristinformation am
Bahnhof oder im Luisenpark. Die Dauerkar-
ten können aber auch online gekauft wer-
den. Die Dauerkarte für Erwachsene kostet
145 Euro, im Vorverkauf nur 130 Euro. Junge
Menschen von 15 bis 24 Jahren bezahlen im
Vorverkauf anstatt 65 nur 60 Euro. Kinder
bis 14 Jahre bekommen die Dauerkarte für 0
Euro, brauchen aber unbedingt eine perso-
nalisierte Karte.

Thomashaus ist neue Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine
Seit dieser Woche ist das Thomashaus der
Evangelischen Heimstiftung in Neuherms-
heim neue Erstanlaufstelle und Notunterbrin-
gung für Geflüchtete aus der Ukraine. Im Be-
darfsfall können dort bis zu 250 Personen un-
tergebracht werden. Der örtliche Wechsel
war notwendig, da die Jugendherberge nur
für einen befristeten Zeitraum angemietet
werden konnte. Das Thomashaus kann bei
Bedarf bis maximal September 2022 als Erst-
anlaufstelle genutzt werden.

„Dank der in der Jugendherberge Mann-
heim geschaffenen Strukturen konnten wir
hunderten Menschen, die aus der Ukraine ge-
flüchtet sind, ein gutes Ankommen in Sicher-
heit erleichtern. Es ist gelungen, dort alle er-

forderlichen städtischen Dienstleistungen zu
bündeln, die Erstunterbringung der Men-
schen erfolgreich auszugestalten und sie
nach wenigen Tagen in andere Unterkünfte
zu vermitteln. Dieses erfolgreiche Modell
wird von jetzt an im Thomashaus in Neu-
hermsheim weitergeführt“, erklärt Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz. „Ich danke dem
Team der Jugendherberge für das Engage-
ment in diesen Wochen und dem Team vor
Ort und den zahlreichen Helfenden, die dafür
sorgen, dass dieser wichtige Baustein im Hil-
fesystem für die Ukraine-Geflüchteten mög-
lich ist und richte ebenso meinen Dank an die
Evangelische Heimstiftung für die Unterstüt-
zung.“

Seit dieser Woche ist die „Verwaltungs-
straße“ mit allen städtischen Dienstleistun-
gen, die bislang in der Jugendherberge ange-
boten wurden, im Thomashaus, Reiterweg 54,
in Neuhermsheim verortet. Dazu zählen die
melderechtliche Erfassung der Geflüchteten,
die Sozial- und Sozialleistungsberatung, eine
Arbeitsvermittlung, die medizinische Erstbe-
ratung und Corona-Schutzimpfungen.

Vom Hauptbahnhof aus gelangen Geflüch-
tete mit der Linie 1 zur Haltestelle Tattersall
und von dort mit der Linie 6A zum Thomas-
haus. Aussteigen müssen sie an der Haltestel-
le Ulanenweg. Von dort aus sind es etwa fünf
Gehminuten. Die S-Bahn-Haltestelle Are-
na/Maimarkt liegt etwa zehn Gehminuten

entfernt. Weiterhin ist ein Shuttleservice zum
Thomashaus möglich. Am Hauptbahnhof ist
ein entsprechendes Informationsangebot für
ankommende Geflüchtete geplant.

Das Thomashaus soll wie auch zuvor die Ju-
gendherberge den Schutzsuchenden ledig-
lich als Erstunterbringung dienen. Ziel ist es,
die Angebote der Mannheimer Bürgerinnen
und Bürger zu nutzen und die geflüchteten
Familien oder Einzelpersonen von dort aus an
private Unterkünfte zu vermitteln.

Es gibt derzeit eine große Welle der Solida-
rität mit vielen Hilfsangeboten. Mannheime-
rinnen und Mannheimer, die kostenlos
Wohnraum zur Verfügung stellen möchten,
können diesen online unter www.mann-

heim.de/unterbringungsangebot oder telefo-
nisch unter der Ukraine-Hilfe-Hotline
0621/293-3299 melden.

Darüber hinaus hat NEXT Mannheim im
Rahmen der Ukraine-Hilfe eine Plattform ent-
wickelt, die Vermieterinnen und Vermieter
von Wohnraum in Mannheim und Geflüchte-
te zusammenbringt. Vermieterinnen und
Vermieter können hier ihre entgeltpflichti-
gen privaten Wohnraumangebote in Mann-
heim für Flüchtende einstellen, die dann in
deutscher und ukrainischer Sprache darge-
stellt werden: www.startraum-mannheim.de

Alle Informationen rund um das Thema
Ukraine-Hilfe sind unter www.mann-
heim.de/ukraine-hilfe-mannheim zu finden.

Privater Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine
wurden bereits rund 2.500 Geflüchtete in
Mannheim registriert – Schätzungen zufolge
dürfte die Zahl der Menschen aus der Ukrai-
ne noch höher liegen. Während die Stadt
Mannheim intensiv verschiedene Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für diese Menschen ak-
tiviert, gibt es darüber hinaus eine sehr gro-
ße Bereitschaft der Mannheimerinnen und
Mannheimer, Geflüchteten eine Unterkunft
anzubieten.

Ein Informationsangebot für Gastgeberin-
nen und Gastgeber zu verschiedenen Frage-
stellungen rund um die Themen Vermittlung
von Wohnraum, Anforderungen an die Un-
terbringung oder zu Kostenübernahme be-
ziehungsweise Mietzahlungen bündelt die
Stadtverwaltung unter www.mann-
heim.de/ukraine-hilfe-mannheim unter dem
Menüpunkt „Unterbringung“.

„Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich
spontan gemeldet und ohne zu zögern Men-

Stadt Mannheim würdigt unentgeltliches Engagement privater Gastgeber mit Solidaritätspauschale
schen aus der Ukraine aufgenommen. Für
dieses eindrucksvolle Signal der Solidarität
und Hilfsbereitschaft spreche ich auch im
Namen des Gemeinderats meinen Dank und
meine Wertschätzung aus. Um dieser Wert-
schätzung Ausdruck zu verleihen und die
Gastgeberinnen und Gastgeber zu entlas-
ten, unterstützen wir dieses Engagement
mit einer Solidaritätspauschale“, so Ober-
bürgermeister Dr. Peter Kurz.

Solidaritätspauschale bei
kostenlosem Wohnraumangebot

Viele Mannheimerinnen und Mannheimer
stellen für die Unterbringung von Menschen
aus der Ukraine kostenlos ihren privaten
Wohnraum zur Verfügung. Mit einer Solida-
ritätspauschale in Höhe von 300 Euro pro
Gastgeberin oder Gastgeber unterstützt die
Stadt Mannheim dieses Engagement für die
Geflüchteten. Um die Solidaritätspauschale
zu erhalten, müssen einige Voraussetzun-

gen erfüllt sein: Die aufgenommenen Ge-
flüchteten müssen in Mannheim gemeldet
sein und es muss eine „Überlassungsverein-
barung“ über den Wohnraum abgeschlossen
werden.

Ein Muster einer „Überlassungsvereinba-
rung“ steht unter www.mannheim.de/ukrai-
ne-hilfe-mannheim unter dem Menüpunkt
„Unterbringung“ zur Verfügung. Alle Infor-
mationen zur Beantragung der Solidaritäts-
pauschale werden ebenfalls unter
www.mannheim.de/ukraine-hilfe-mann-
heim unter dem Menüpunkt „Unterbrin-
gung“ zur Verfügung gestellt.

Gastgeberinnen und Gastgeber erhalten
die Solidaritätspauschale einmalig innerhalb
von drei Monaten – bei einer Unterbringung
von Geflüchteten von mindestens fünf Wo-
chen Dauer. Nach drei Monaten kann nach
erneuter Vorlage der „Überlassungsverein-
barung“ noch einmal eine Solidaritätspau-
schale von 300 Euro für weitere drei Monate

gewährt werden. Die Stadtkasse Mannheim
überweist die Pauschale direkt an die Gast-
geberin oder den Gastgeber, die oder der die
private Unterkunft bereitstellt.

Unterkunftskosten nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit,
mit geflüchteten Personen oder Familien ein
Mietvertrag bzw. Untermietvertrag abzu-
schließen. Generell zahlen Geflüchtete ihre
Unterkunft selbst.

Soweit die Geflüchteten mittellos sind,
können diese einen Antrag auf Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) stellen. Dafür muss sich die Per-
son zunächst offiziell in Mannheim gemel-
det haben. Nur dann wird ein Kostenzu-
schuss nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz gewährt.

Informationen darüber, welche Wohn-
raumgrößen und Mietpreise nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz als angemessen
gelten, was bei einer Untervermietung zu
beachten ist, sowie das entsprechende An-
tragsformular für Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz sind unter
www.mannheim.de/ukraine-hilfe-mann-
heim unter dem Menüpunkt „Unterbrin-
gung“ zu finden.

Vermittlung von privaten entgelt-
pflichtigen Wohnraumangeboten

Im Auftrag der Stadt Mannheim hat NEXT
Mannheim im Rahmen der Ukraine-Hilfe
eine Plattform entwickelt, die Anbieterinnen
und Anbieter von Wohnraum in Mannheim
und Geflüchtete zusammenbringt. Vermie-
terinnen und Vermieter können hier ihre
entgeltpflichtigen privaten Wohnraumange-
bote in Mannheim für Flüchtende einstellen,
die dann in deutscher und ukrainischer Spra-
che dargestellt werden. Die Plattform ist un-
ter www.startraum-mannheim.de zu finden.

Gemeinderat beschließt Voruntersuchungen zur Milieuschutzsatzung im Jungbusch
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung

vom 12. April beschlossen, dass die Verwal-
tung Voruntersuchungen zur Milieuschutz-
satzung im Stadtteil Jungbusch durchführen
kann. Dabei wird geprüft, ob die Vorausset-
zungen für einen entsprechenden Erlass er-
füllt sind. Eine Milieuschutzsatzung soll dazu
dienen, die Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung zu erhalten.

Um die Voruntersuchungen durchführen
zu können, wird die Verwaltung einen exter-
nen Dienstleister beauftragen. Dieser soll die
erforderlichen Daten, Vor-Ort-Begehungen
und Befragungen erheben und auswerten so-
wie begleitende Öffentlichkeitsarbeit leis-
ten. Dafür stehen 50.000 Euro im Teilergeb-
nishaushalt zur Verfügung.

Im Rahmen der städtebaulichen Erneue-
rungsmaßnahme „Jungbusch/Verbindungs-
kanal“ wurde der Stadtteil nachhaltig aufge-
wertet, so dass er in den letzten Jahren für
neue und einkommensstärkere Bevölke-
rungsgruppen und damit auch für Investoren
zunehmend interessanter wurde. Es besteht
daher die Gefahr, dass finanzkräftigere
Haushalte die finanziell schwächeren Bevöl-
kerungsgruppen verdrängen.

Da derartige Veränderungs- und Verdrän-
gungsprozesse auch negative städtebauliche
Folgen nach sich ziehen können, enthält das
Baugesetzbuch mit der Sozialen Erhaltungs-

satzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
(Milieuschutzsatzung) ein Instrument, um
solchen Gentrifizierungsprozessen wirksam
entgegenzuwirken. Die Milieuschutzsatzung
soll vor allem aus städtebaulicher Sicht uner-
wünschte Veränderungen der Einwohner-
struktur eines Wohnviertels durch massen-
haften Wegzug der bisherigen Bevölkerung
verhindern, indem bestimmte baurechtliche
Vorgänge wie der Rückbau, die Änderung
(zum Beispiel Modernisierungen) oder die
Nutzungsänderung baulicher Anlagen der
Genehmigung bedürfen, sowie in Bundes-
ländern wie Baden-Württemberg mit ent-
sprechender Verordnung auch die Umwand-
lung von Miet- in Eigentumswohnungen.

Grundsätzlich muss dem Erlass einer Mili-
euschutzsatzung eine umfangreiche Vorun-
tersuchung vorausgehen, um zu prüfen und
zu belegen, dass diese erforderlich und zuläs-
sig ist.

Wesentlicher Inhalt einer solchen Unter-
suchung ist zunächst eine umfassende Ana-
lyse und Datenerhebung der Verhältnisse in
besagtem Quartier (zum Beispiel Wohnbe-
völkerung, Gebäude- und Infrastruktur,
Wohnungsmarkt, Haushalts- und Experten-
befragung).

Da auch in anderen Stadtteilen und Quar-
tieren aufgrund aktueller Entwicklungen auf
dem Wohnungsmarkt entsprechende Ver-

drängungstendenzen und unerwünschte
Veränderungen der Einwohnerstruktur
durch massenhaften Wegzug der bisherigen
Bevölkerung befürchtet werden, erarbeitet
die Verwaltung eine Untersuchung über
mögliche Potenzialgebiete in Mannheim, für
die bei Bedarf ebenfalls externe Dienstleis-
ter beauftragt werden. Ziel ist ein gesamt-
städtisches Konzept für weitere Milieu-
schutzsatzungen. Hierfür wird die Verwal-
tung ebenfalls ermächtigt, bei Bedarf ent-
sprechende externe Dienstleister zu beauf-
tragen. Die Kosten werden ermittelt und
dem Gemeinderat vorgelegt.

Stimmen zur Milieuschutzsatzung aus
dem Gemeinderat

Gerhard Fontagnier, Bündnis 90/GRÜNE:
„Die Milieuschutzsatzung ist ein hoffnungs-
voller Schritt, um Verdrängung von Men-
schen aus Stadtteilen durch Mietsteigerun-
gen zu begrenzen. Wir haben eine solche Sat-
zung im Jungbusch bereits 2015 gefordert.
Schon damals hatte sich gezeigt, dass die
Verdrängung im Gange war und Familien
den Stadtteil verließen. Der Erhalt sozialer
Strukturen ist für unsere vielfältige Stadt von
größter Bedeutung.“
Reinhold Götz, SPD: „Trotz vieler Bemü-
hungen und Initiativen gibt es Stadtteile, in
denen die Mietpreise stark steigen. Der Jung-

busch ist hier besonders betroffen. Viele alt-
eingesessene Anwohner und Anwohnerin-
nen können sich die Mieten nicht mehr leis-
ten und sehen sich gezwungen, ihren Stadt-
teil zu verlassen. Milieuschutzsatzungen hel-
fen hier, diese Entwicklung zu stoppen, die
bestehenden Sozialstrukturen zu erhalten
und die Mietpreisentwicklung einzudäm-
men.“
Claudius Kranz, CDU: „Im Stadtteil Jung-
busch gibt es einen hohen Modernisierungs-
bedarf. Die Ausstattungen der Wohnungen
sind oft nicht mehr zeitgemäß. Eine mögli-
che Milieuschutzsatzung darf einer Umset-
zung dieser Modernisierung nicht entgegen-
stehen. Dies ist aber der zweite Schritt. Der
erste Schritt ist eine Voruntersuchung, die
wir zur Feststellung der Tatsachen brauchen.
Diesem ersten Schritt stimmt die CDU zu.“
Dennis Ulas, LI.PAR.Tie.: „Die Fraktion
LI.PAR.Tie. begrüßt diesen Vorstoß. Aller-
dings befürchten wir, dass die Voraussetzun-
gen für eine Erhaltungssatzung nicht mehr
gegeben sind, da es mittlerweile zu spät ist.
In den vergangenen Jahren wurden dutzende
Häuser durch Privatinvestoren und eine
Bank aufgekauft. Zahlreiche Mieter*innen
wurden bereits verdrängt. Dennoch hoffen
wir auf ein positives Ergebnis der Vorunter-
suchung.“
Bernd Siegholt, AfD: „Eine Aufwertung des

Stadtteils durch den Zuzug einkommens-
stärkerer Bewohner und einer besseren so-
zialen Durchmischung finden wir grundsätz-
lich gar nicht schlecht. Mit einer ,Milieu-
schutzsatzung’ besteht dagegen die Gefahr,
dass die Hauseigentümer durch bürokrati-
sche Auflagen notwendige Sanierungsmaß-
nahmen nicht in Angriff nehmen können und
sich der Sanierungsstau im Jungbusch noch
weiter erhöht.“
Volker Beisel, FDP / MfM: „Wir lehnen die
Kosten für die Voruntersuchung zum Milieu-
schutz ab. Das wird eine Modernisierungs-
Verhinderungssatzung! Statt mehr Vielfalt
sichert ,Milieuschutz’ nur den Verfall von
Bausubstanz, kompliziert notwendige Inves-
titionen in Haustechnik, Wohnqualität, Bar-
rierefreiheit und seniorengerechtes Wohnen
– Neubau wird erschwert. So gehen nicht die
Mieten runter, sondern nur die Investitio-
nen.“
Christopher Probst, Freie Wähler – ML:
„Wir befürworten und unterstützen die
Durchführung von Voruntersuchungen für
den Stadtteil Jungbusch, um die Vorausset-
zungen für den Erlass einer Milieuschutzsat-
zung zu prüfen. Wichtig ist aber darauf auf-
bauend ein gesamtstädtisches Konzept, um
in Quartieren mit Verdrängungstendenzen
die Notwendigkeit weiterer Milieuschutz-
satzungen rechtzeitig zu identifizieren.“
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OB Dr. Peter Kurz kauft die erste Dauer-
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 25.
April, bis Freitag, 29. April, in folgenden Stra-
ßen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Grenadierstraße (Erich-Kästner-Schule) -
Leutweinstraße - Marianne-Cohn-Straße -
Mosbacher Straße - Mutterstadter Platz
(Rheinauschule) - Osterburker Straße - Rhei-
nauer Ring - Rohrhofer Straße - Ruhrstraße -
Römerstraße (Wallstadtschule) - Storchen-
straße - Wilhelm-Peters-Straße (Gerhard-
Hauptmann-Schule) - Winterstraße (Pfingst-
bergschule) - Zum Herrenried (Käthe-Koll-
witz-Schule)

OffeneSchreibwerkstatt
inderStadtbibliothek

Die Stadtbibliothek bietet Schreibinteres-
sierten monatlich eine offene Schreibwerk-
statt an. Dabei soll die Möglichkeit eröffnet
werden, mit dem Schreiben in Berührung zu
kommen, sich mit anderen Menschen zu tref-
fen und das Geschriebene miteinander zu
teilen. Los geht es am 28. April, 18 Uhr, im
Bibliothekslabor (Dalberghaus, N 3, 4). Die
weiteren Treffen finden bis Ende November
einmal im Monat statt. Für 10 Euro pro Abend
können alle sieben Abende oder auch nur
Einzelveranstaltungen besucht werden. Die
Veranstaltung ist in Präsenz geplant, zukünf-
tige Termine können gegebenenfalls auch
Online stattfinden. Eine vorherige Anmel-
dung unter 0621/293-8923 oder unter ma-
nuela.berwanger@mannheim.de ist erfor-
derlich. Aufgrund der hohen Infektionszah-
len gilt in der Stadtbibliothek weiterhin die
Maskenpflicht (eine FFP2-Maske wird emp-
fohlen, eine medizinische Maske ist jedoch
ausreichend).

Literatur,Geschichten,Mit-
einander–gemeinsamlesen

mitderStadtbibliothek
Die Stadtbibliothek lädt zum literarischen
Miteinander ein: „Shared Reading – gemein-
sam lesen“ findet am Freitag, 29. April, 18
Uhr, im Dalbergsaal (Dalberghaus, N 3, 4)
statt. Eine Leseleiterin bringt eine Kurzge-
schichte mit, die vorgelesen wird. Die Teil-
nehmenden können einfach zuhören oder
selbst vorlesen. In den Lesepausen ist Zeit
zum Austausch über das Gelesene und seine
Wirkung. Die Teilnahme ist kostenlos, es sind
keine Vorbereitungen oder besondere
Kenntnisse nötig. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich unter 0621/293-8924 oder stadtbi-
bliothek.paedagogik@mannheim.de. Auf-
grund der hohen Infektionszahlen gilt in der
Stadtbibliothek weiterhin die Maskenpflicht
(eine FFP2-Maske wird empfohlen, eine me-
dizinische Maske ist jedoch ausreichend).

FührunginderMittagspause:
ÄgyptensneueHerrscher

Am Donnerstag, 28. April, laden die Reiss-En-
gelhorn-Museen in der Mittagspause auf
eine faszinierende Zeitreise ein. Kuratorin
Dr. Gabriele Pieke führt um 12.30 Uhr durch
die Ägypten-Ausstellung. Im Mittelpunkt
stehen die neuen Herrscher, die mit Alexan-
der dem Großen Einzug am Nil hielten – da-
runter die sagenumwobene Kleopatra. Treff-
punkt ist an der Kasse im Museum Weltkultu-
ren D5. Die Teilnahme kostet inklusive Ein-
tritt 4,50 Euro. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Weitere Informationen: www.rem-mann-
heim.de

STADT IM BLICK Wichtige Informationen zu Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus

Für alle Fragen rund um das Corona-Virus ist
die Telefon-Hotline der Stadt Mannheim un-
ter der Telefonnummer 0621/293-2253 zu er-
reichen. Fortlaufend aktualisierte Informa-
tionen sind unter www.mannheim.de zu fin-
den. Die Inzidenzzahl für den Stadtkreis
Mannheim ist unter www.mannheim.de/in-
zidenzzahl einsehbar. Fortlaufend aktuali-
sierte Informationen des Landes Baden-
Württemberg sind unter www.baden-wuert-
temberg.de zu finden.

Corona-VO Kita läuft aus/
Testpflicht entfällt

Mit Ablauf des 13. April ist die Corona-Ver-
ordnung Kita (CoronaVO Kita) des Landes
Baden-Württemberg außer Kraft getreten
und hat damit ihre Gültigkeit verloren. Das
bedeutet insbesondere, dass die Testpflicht,
wie sie noch in der CoronaVO Kita geregelt
war, seit dem 14. April entfällt. Dies ent-
spricht der Teststrategie des Landes, die im
Wesentlichen das Auslaufen der Testpflicht,
auch an Schulen sowie Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflegestellen ab die-
sem Zeitpunkt vorsieht. Der Zugang zur Kin-
dertageseinrichtung oder Kindertagespfle-
gestelle ist daher seit dem 14. April wieder
ohne vorherige Testung oder Testnachweis
möglich.

Nach wie vor ist es aber wichtig, dass be-
zogen auf die Pandemiesituation umsichtig
und verantwortlich gehandelt wird. Die
Empfehlungen aus der Corona-VO Kita gel-
ten daher weiter fort und ergeben sich allge-
mein auch aus § 2 der Corona-Verordnung
des Landes, wonach die Einhaltung eines

Mindestabstandes von 1,5 Metern zu ande-
ren Personen, eine ausreichende Hygiene
und das regelmäßige Belüften von geschlos-
senen Räumen generell empfohlen werden.

In den Dienstgebäuden der Stadt Mann-
heim, also auch in städtischen Kindertages-
einrichtungen, gilt darüber hinaus auch wei-
terhin die Maskenpflicht für Erwachsene
(außer für Beschäftigte bei der direkten Ar-
beit mit dem Kind). Den Beschäftigten wird
auch weiterhin ein regelmäßiges freiwilliges
Testangebot unterbreitet.

Auch die Corona-Verordnung Schule des
Landes ist zum 13. April ausgelaufen. Sofern
eine neue Corona-VO erlassen werden soll-
te, wird darüber informiert.

Mannheimer Krankenhäuser
ermöglichen wieder Patientenbesu-

che
Nach dem Rückgang der Infektionen mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 nutzen das
Universitätsklinikum Mannheim, das There-
sienkrankenhaus und das Diako Mannheim
die aktuellen Vorgaben des Landes Baden-
Württemberg, um Besuche bei ihren Patien-
tinnen und Patienten wieder zu ermögli-
chen.

Zum Schutz der Patientinnen und Patien-
ten sowie Mitarbeitenden in den Kliniken
müssen folgende Regeln eingehalten wer-
den: Jede Patientin und jeder Patient, die
oder der auf einer Normalstation behandelt
wird und nicht selbst SARS-CoV-2-positiv
ist, kann ab dem 6. Tag des Klinikaufenthalts
täglich zwischen 13 und 19 Uhr einen maxi-
mal zweistündigen Besuch empfangen. Da-

bei soll möglichst immer die gleiche Besu-
cherin oder der gleiche Besucher kommen.
Während des gesamten Besuchs muss eine
FFP2-Maske getragen werden.

In besonderen Fällen sind in Absprache
mit der Stationsleitung spezielle Besuchsre-
gelungen möglich, zum Beispiel für werden-
de Väter, Eltern von erkrankten Kindern
oder für Angehörige sterbender bzw.
schwerstkranker Patientinnen und Patien-
ten.

Besuchende müssen negativ auf SARS-
CoV-2 getestet sein. Auf Verlangen ist dafür
ein Nachweis über einen höchstens 24 Stun-
den alten Antigen-Schnelltest oder einen
höchstens 48 Stunden alten PCR-Test vorzu-
weisen, eine Testung vor Ort ist grundsätz-
lich nicht möglich. Anhand eines Selbstaus-
kunftsbogens muss sich jeder Besuchende
außerdem selbst auf Risiken für eine SARS-
CoV-2-Infektion überprüfen. Der Selbstaus-
kunftsbogen ist auf der Homepage der je-
weiligen Klinik aufrufbar, bzw. an den Ein-
gängen erhältlich und muss auf Verlangen
vorgezeigt werden.

Diese Regelungen sollen eine gute Balan-
ce zwischen den positiven Wirkungen von
Besuchen und dem gleichzeitig weiter not-
wendigen Schutz von Mitpatientinnen und
-patienten sowie Mitarbeitenden gewähr-
leisten.

Kommunales Impfzentrum (KIZ)
in der Salzachstraße 15 in Neckarau

Das Kommunale Impfzentrum (KIZ) befindet
sich inzwischen in der Salzachstraße 15 im
Stadtteil Neckarau. Dort stehen den Besu-

cherinnen und Besuchern Parkplätze zur
Verfügung. Zudem besteht über die Stra-
ßenbahn-Linie 1 (Haltestelle Isarweg) eine
gute Anbindung an den ÖPNV. Es besteht
montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr die
Möglichkeit zur Impfung gegen das Corona-
Virus für Mannheimerinnen und Mannhei-
mer ab zwölf Jahren. Kinder und Jugendliche
unter 16 Jahren müssen von einer erzie-
hungsberechtigten Person begleitet wer-
den. Geimpft wird mit den Impfstoffen von
Novavax, Biontech, Moderna und Johnson &
Johnson. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimp-
fungen (sogenannte Auffrischungs- oder
Boosterimpfungen) sowie Viertimpfungen
(zweite Auffrischungsimpfung) für beson-
ders gefährdete Personengruppen möglich.

Für die Impfung vor Ort wird ein Ausweis
benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die
Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls
vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impf-
pass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Impfungen sind mit und ohne Termin
möglich. Termine für das KIZ in der Salzach-
straße können unter www.mannheim.de/kiz
vereinbart werden.

Impftelefon des Seniorenrats zur Ter-
minbuchung im KIZ für Mannheime-

rinnen und Mannheimer über 55 Jahre
Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der
Telefonnummer 0621/293-9516 für Men-
schen über 55 Jahre aus Mannheim telefoni-
sche Hilfe bei dem Buchen eines Impfter-
mins an. Das Impftelefon ist montags bis
freitags von 9 bis 12 Uhr für Impftermine zu
erreichen.

Bürgerworkshop „Erweiterung Alter Meßplatz Süd“

Auf dem südlichen Gelände des Alten Meß-
platzes entsteht in den kommenden Jahren
das Forum Deutsche Sprache. Die derzeitigen
Zwischennutzungen finden über das vom
Bund geförderte Projekt „OASE“ eine neue
Heimat am Brückenkopf der Kurpfalzbrücke.
Dazwischen bietet sich für die Stadt Mann-
heim die Chance, den Alten Meßplatz frei-
raumplanerisch weiterzuentwickeln und den
Zugang zum Neckar zu verbessern, sodass ein
zentraler Aufenthaltsort für Anwohnerinnen
und Anwohner, aber auch für Besucherinnen

und Besucher geschaffen wird. Nachdem die
Ergebnisse des Hochbauwettbewerbs zum
Forum Deutsche Sprache bekannt gemacht
wurden, bereitet die Stadt Mannheim nun ein
Vergabeverfahren zur Planung der mittleren
südlichen Fläche des Alten Meßplatzes vor.
Hierzu soll die Bürgerschaft frühzeitig mit
eingebunden werden.

Nach einer digitalen Informationsveran-
staltung im Februar mit anschließender On-
linebeteiligung geht der Beteiligungsprozess
nun in die nächste Phase. Die Fachbereiche

Stadt Mannheim lädt für 7. Mai zum Workshop mit Platz-Spaziergang ein
Geoinformation und Stadtplanung sowie De-
mokratie und Strategie möchten gerne mit
den Bürgerinnen und Bürgern und allen Inter-
essierten an den Anforderungen für die Auf-
gabenstellung des Vergabeverfahrens weiter-
arbeiten und laden zu einem Bürgerworkshop
in Präsenz mit Platz-Spaziergang vor Ort ein.
Im Rahmen des Workshops und des Spazier-
gangs wird der Blick auch auf die Ideen und
Hinweise aus der bisherigen Beteiligung ge-
worfen, wie zum Beispiel die Rückmeldungen
aus den Aktionen vom Kinder- und Jugendbü-

ro 68DEINS! oder die Aktionen des „OASE“-
Projekts. In der Arbeitsphase werden die An-
forderungen an die Planung dann in verschie-
denen Thementischen ausgearbeitet.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz wird die
Veranstaltung in der Alten Feuerwache am
Samstag, 7. Mai, um 10 Uhr eröffnen. Eine An-
meldung ist notwendig über das Beteiligungs-
portal der Stadt Mannheim. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter www.mann-
heim-gemeinsam-gestalten.de/alter-mess-
platz-sued.

Öffnung der Boveristraße und aktuelle Informationen
zum barrierefreien Neubau der Boverirampe

Nach Corona- und witterungsbedingten
Verzögerungen kann in der Boveristraße
der erste Meilenstein gefeiert werden.
Inzwischen sind die Asphalt- und Pflas-
terarbeiten beendet und die Verkehrs-
freigabe für den kompletten Straßenab-
schnitt in beide Fahrtrichtungen kann er-
folgen. Auch der Geh- und Radweg ent-
lang der Boveristraße ist fertiggestellt
und konnte geöffnet werden.
Neue Beleuchtung, drei Bäume sowie Be-
grünungsflächen werten den Bereich auf.
Im Bereich der Bushaltestelle, der Ampel-

anlage sowie an den Zugängen zum
Überweg wurde das Blindenleitsystem
installiert.

Die ausstehenden Markierungs- und
Beschilderungsarbeiten im Bereich der
Fahrbahn und des Radwegs sowie die In-
betriebnahme der neuen Ampelanlage
werden bei gutem Wetter Ende April
durchgeführt. Während der Arbeiten ist
kurzzeitig mit minimalen Verkehrsein-
schränkungen zu rechnen. Ab Anfang
Mai wird die neu hergerichtete Bushalte-
stelle durch die rnv bedient. Auch die In-

standsetzung des bestehenden Stegs
oberhalb der Gleise ist vollständig abge-
schlossen.

Die Fertigstellung der neuen barriere-
freien Rad- und Fußgängerrampe und
des Treppenabgangs verschiebt sich je-
doch witterungsbedingt. Das neue Be-
tonbauwerk muss mit einem sogenann-
ten reaktionsharzgebundenen Dünnbe-
lag wasser- und wetterfest sowie rutsch-
hemmend gemacht werden. Das hierfür
verwendete, äußerst belastbare Material
erfordert warme Temperaturen und Tro-

ckenheit. Ohne diese Voraussetzungen
ist die dauerhafte sowie zuverlässige
Haftbarkeit auf dem Untergrund nicht
gewährleistet. Solange die aktuelle, teil-
weise nasse und frostige, Wetterlage an-
hält, müssen die Beschichtungsarbeiten
an Rampenbauwerk und Treppenabgang
weiter verschoben werden.

Bis zur Öffnung der neuen barrierefrei-
en Rampe kann der bisherige Treppen-
turm in der Boveristraße weiterhin provi-
sorisch für den Rad- und Fußgängerver-
kehr genutzt werden.

Mannheimer Gesundheitsamt rät
Geflüchteten zu Überprüfung des Impfstatus

Geflüchteten Menschen, die aus Kriegs- oder
Krisengebieten wie der Ukraine in die Region
kommen, empfiehlt das Gesundheitsamt
Mannheim, ihren Impfstatus prüfen zu lassen
und nach Bedarf zu aktualisieren. Ob sie in
Flüchtlingsunterkünften oder bei Familien un-
terkommen oder privaten Wohnraum nutzen:
Ein aktueller Impfschutz dient dem individuel-
len Schutz vor Erkrankungen. Besonders dort,
wo sich die Menschen vorübergehend auf en-
gem Raum begegnen, beugt ein umfassender
Impfschutz Infektionsausbrüchen vor. Auch
die zahlreichen Unterstützerinnen und Unter-
stützer können die geflüchteten Menschen
gerne auf diese Möglichkeiten hinweisen.

In der zentralen Erstanlaufstelle für Ge-
flüchtete aus der Ukraine im Thomashaus in
Neuhermsheim steht ein erstes ärztliches Be-
ratungs- und Corona-Impfangebot zur Verfü-
gung. Die schutzsuchenden Menschen kön-
nen auch direkt bei den niedergelassenen Ärz-

tinnen und Ärzten in Mannheim die medizini-
sche Versorgung nutzen. Der Anspruch auf
medizinische Behandlung besteht nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz, die Kosten
hierfür werden von den zuständigen Leis-
tungsträgern übernommen.

In der Ukraine werden Impfungen nach dem
Nationalen Impfplan des Gesundheitsministe-
riums angeboten. In Deutschland können die
Menschen diejenigen Impfungen erhalten, die
die Ständige Impfkommission (STIKO) für die
in Deutschland lebende Bevölkerung emp-
fiehlt.

„Zu nennen sind beispielsweise Impfungen
gegen Tetanus (Wundstarrkrampf), Keuchhus-
ten, Mumps, Masern, Röteln und gegen Diph-
therie“, sagt Dr. Peter Schäfer, Leiter des Ge-
sundheitsamts. Kindern empfiehlt er zudem
eine Impfung gegen Windpocken.

Bezüglich der ebenfalls empfohlenen Coro-
na-Impfung erklärt Dr. Schäfer: „Während die

STIKO zeitweise empfohlen hat, alle Perso-
nen, die mit nicht in der EU zugelassenen
Impfstoffen geimpft worden sind, mit einer er-
neuten Impfserie mit einem in der EU zugelas-
senen Impfstoff zu immunisieren, liegen in-
zwischen neue Erkenntnisse vor.“ Demnach
führt eine Auffrischimpfung mit einem
mRNA-Impfstoff zu einem guten Impfschutz,
vergleichbar mit dem nach einer 3-maligen
mRNA-Impfung, wenn eine Grundimmunisie-
rung beispielsweise mit CoronaVac von Sino-
vac, Covilo von Sinopharm und Covaxin von
Bharat Biotech International Limited stattge-
funden hat.

Wenn die geflüchteten Menschen keine
Impfdokumente vorlegen können, werden die
bisherigen Impfungen in der Regel als nicht
durchgeführt angesehen und können nach
Aussage der STIKO bedenkenlos zeitnah nach-
geholt werden. Es gibt zahlreiche Impfstoffe
als Kombinationspräparate, die auch zeit-

gleich verabreicht werden können, um mehre-
re Arztbesuche zu vermeiden.

Weitere Informationen stellt das Robert
Koch-Institut zur Verfügung: www.rki.de/
DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/
F/Flucht_empfohlene_Impfungen.html. Die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung informiert unter anderem auf Ukrainisch
zu Gesundheitsthemen: www.infektions-
schutz.de/mediathek/materialien-auf-ukrai-
nisch/. Eine Übersicht zu Sprachkenntnissen
in Mannheimer Arztpraxen stellt die Stadt
Mannheim hier zur Verfügung: www.mann-
heim.de/sites/default/files/2021 -
03/2021_Brosch%C3%BCre%20Sprachkennt-
nisse_Barrierefreiheit_MA.pdf.

Alle Personen, die sich ehrenamtlich oder
beruflich für die Geflüchteten aus der Ukraine
engagieren, sollten ebenfalls den eigenen
Impfschutz überprüfen und ggf. Impfungen
aktualisieren.

Herausgeber: Stadt Mannheim
Chefredaktion: Christina Grasnick (V.i.S.d.P.)
Die Fraktionen und Gruppierungen übernehmen die inhaltliche Verantwortung für ihre
Beiträge.
Verlag: SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG
Redaktion: Laura Braunbach,
E-Mail: amtsblattmannheim@wochenblatt-mannheim.de
Druck: Druck- und Versanddienstleistungen Südwest GmbH, 67071 Ludwigshafen
Verteilung: PVG Ludwigshafen; zustellreklamation@wochenblatt-mannheim.de oder
Tel. 0621 127920. Das AMTSBLATT MANNHEIM erscheint wöchentlich mittwochs/don-
nerstags außer an Feiertagen. Das AMTSBLATT MANNHEIM wird kostenlos an alle er-
reichbaren Mannheimer Haushalte verteilt. Sofern eine Zustellung des Amtsblattes auf-
grund von unvorhersehbaren Störungen nicht erfolgt sein sollte, kann das jeweils aktu-
elle Amtsblatt im Rathaus in E 5 und bei den einzelnen Bürgerservices der Stadt
Mannheim abgeholt werden. Die Adressen der
Bürgerservices können erfragt werden unter der Rufnummer 115.

IMPRESSUM AMTSBLATT



mah_hp05_amtsb.03

21. April 2022 Seite 3

Aktualisierte Vorhabenliste der
Stadt: Zehn neue Vorhaben

Wie können Mannheimerinnen und Mann-
heimer diesen Herbst beim Beteiligungs-
haushalt mitmachen, was verbirgt sich hinter
dem Mannheimer Modell „Vogelstang“ und
wann kommt die Fahrradstraße in Neuost-
heim? Antworten auf diese Fragen liefert die
aktualisierte Vorhabenliste 2022_1. Der
Mannheimer Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung am 12. April die Liste beschlossen und
damit die informelle, also freiwillige, Bürger-
beteiligung bei knapp 30 Vorhaben.

Insgesamt sind 112 Vorhaben aufgeführt,
darunter zehn neue. Fünf Vorhaben stehen
nicht mehr auf der Liste, weil sie abgeschlos-
sen sind. In der Liste sind die wichtigsten In-
formationen zu einem Vorhaben zusammen-
gestellt. Was ist das Ziel und auf welches
Strategische Ziel der Stadt Mannheim zahlt
das Vorhaben ein? Wie ist der aktuelle Sach-
stand? Was kostet das? Kann ich mich am
Vorhaben beteiligen und wenn ja, wie?
Mannheimerinnen und Mannheimer haben

die Möglichkeit, Bürgerbeteiligung bei Vor-
haben anzuregen, bei denen dies bislang
noch nicht vorgesehen ist.

Die aktualisierten Vorhaben sind auf dem
städtischen Beteiligungsportal www.mann-
heim-gemeinsam-gestalten.de einzusehen.
Das Beteiligungsportal ist die zentrale digita-
le Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung in
Mannheim. Druckexemplare werden in den
nächsten Tagen bei den Bürgerservices, im
Rathaus in E 5 sowie in der Stadtbibliothek im
Stadthaus N 1 ausgelegt. Die Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner sind per E-
Mail an buergerbeteiligung@mannheim.de
oder telefonisch unter 0621/293-9366 er-
reichbar.

Die Vorhabenliste ist eine Maßnahme im
Rahmen des Regelwerks Bürgerbeteiligung.
Im Regelwerk sind Aufgaben und Rollen von
Politik und Verwaltung in Bürgerbeteili-
gungsprozessen klar definiert. Die nächste
Vorhabenliste erscheint im Herbst 2022.

Durchgangsverkehr in der Kunststraße wird im
Laufe der letzten Aprilwoche unterbrochen

Im Rahmen des Verkehrsversuchs unter
dem Konzept „Neue Wege – mehr erle-
ben in der City“ wird als letzter Baustein
der Durchgangsverkehr in der Kunst-
straße im Laufe der letzten Aprilwoche
(25. bis 29. April) in Höhe des Parade-
platzes unterbrochen. Hierzu wurden
bereits erste Leitschwellen im Gleisbe-
reich der Kurpfalzstraße installiert. Im
Laufe dieser Woche werden die Leit-
schwellen dann über die komplette
Kunststraße führen, sodass eine Durch-
fahrt dort nicht mehr möglich ist.

Gleichzeitig beginnen Markierungs-
arbeiten sowie die Aufstellung der neu-
en Beschilderung. Autofahrendende
müssen auf Höhe Thalia/Sparkasse
rechts in Richtung Schloss fahren. Kraft-
fahrzeuge von der Bismarckstra-
ße/Schloss kommend, können künftig
weiterhin in Höhe N 1 rechts in die

Kunststraße einbiegen und diese bis
zum Wasserturm durchfahren. Die
neue Verkehrsführung gilt nicht für
Radfahrende: Diese haben nach wie vor
freie Fahrt. Der Radstreifen wird dann
nach links versetzt auf den ehemaligen
Geradeausstreifen von Ludwigshafen
kommend.

Die baulichen Arbeiten werden bis
zum 6. Mai abgeschlossen sein. Durch
die Leitschwellen, die Richtung Schloss
führen, ist auch die Durchfahrt zwi-
schen M 1/N 1 und B 1/C 1 vom Wasser-
turm kommend nicht mehr möglich.

Die Stadt Mannheim erinnert erneut
daran, dass diejenigen, die von Lud-
wigshafen kommend nur durch die In-
nenstadt durchfahren wollen, auf dem
Ring bleiben sollen. Die Zufahrt zu den
Parkhäusern D 5 REM, D 3 sowie zu den
Garagen in C 1/C 2 ist nach wie vor un-

Verkehrsversuch „Neue Wege – mehr erleben in der City“ − Parkhäuser erreichbar
eingeschränkt über die Kunststraße
möglich. Die Parkhäuser N 1/N 2 sind
über den Ring und die Kurpfalzstraße
erreichbar.

Mit dem auf zwölf Monate angeleg-
ten Verkehrsversuch setzt die Stadt
Mannheim einen Gemeinderatsbe-
schluss um. Die geänderte Verkehrs-
führung in der Innenstadt in Fressgasse,
Marktstraße und Kunststraße verbun-
den mit einer Umwandung des Straßen-
raums sorgt für mehr Platz zum Flanie-
ren, zum Verweilen und für Begegnun-
gen und trägt zu einer lebenswerteren
Innenstadt bei.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen auch zur Erreichbarkeit der
Parkhäuser und den Tarifen ist unter www.mann-
heim.de/lebenswerteinnenstadt zu finden.Wartungsarbeiten am Stromnetz – Stadt-

verwaltung nur eingeschränkt erreichbar
Am Samstag, 23. April, werden Wartungsar-
beiten am Stromnetz der Mannheimer
Stadtverwaltung durchgeführt. Die Stadt-
verwaltung ist daher an diesem Tag von 7
Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr nur einge-

schränkt erreichbar. Dies betrifft sowohl
die Online-Services auf der städtischen
Homepage als auch das Mail- und teilweise
das Telefonsystem. Der Notruf ist nicht be-
troffen.

Queerer Jugendtreff in Mannheim
eröffnet

Als ein neues Angebot der Kinder- und Ju-
gendarbeit und Jugendsozialarbeit steht jun-
gen Menschen in Mannheim ab sofort ein
„Queerer Jugendtreff“ zur Verfügung.

Bereits bei den Haushaltsberatungen hat-
te der Gemeinderat beschlossen, in Mann-
heim einen Queeren Jugendtreff einzurich-
ten. Im Sommer 2021 gab es mit der Eröff-
nung des Queeren Zentrum Mannheims e. V.
(QZM) auch ganz konkret das räumliche An-
gebot, einen Jugendtreff umzusetzen. Am 11.
April öffnete der Queere Jugendtreff offiziell
seine Pforten.

„Ich freue mich sehr, den Start des Quee-
ren Jugendtreffs in Mannheim zu feiern. Im
Namen des Gemeinderats und der Stadtver-
waltung bedanke ich mich für die schnelle,
und tolle Umsetzung des Angebots für lesbi-
sche, schwule, bisexuelle, trans*, inter* so-
wie nicht-binäre und queere Jugendliche und
junge Erwachsene“, betonte Jugendbürger-
meister Dirk Grunert. „In den Leitlinien der
Stadt Mannheim haben wir festgehalten,
dass die soziale und kulturelle Teilhabe und
ein gesellschaftliches Miteinander wichtige
strategische Ziele sind. ,Die Gleichstellung
der Geschlechter und die Anerkennung viel-
fältiger menschlicher Identitäten und Le-
bensentwürfe sind hergestellt’, heißt es dort.
An der Erreichung dieses Ziels hat nun auch
dieser neue Queere Jugendtreff einen maß-
geblichen Anteil.“

Aufgrund seiner großen Erfahrung mit der
Zielgruppe wurde die Trägerschaft der Psy-
chologischen Lesben- und Schwulenbera-
tung Rhein-Neckar e.V. (PLUS) übertragen.
Diese hat ein differenziertes Konzept entwi-

ckelt, das als Grundlage für die Arbeit in ei-
nem Queeren Jugendtreff genutzt werden
kann. Die Angebote der Jugendarbeit und Ju-
gendsozialarbeit sollen sich am Interesse der
Zielgruppe orientieren. Jugendliche und jun-
ge Erwachsene im Alter von 14 bis unter 27
Jahren sollen zu einer guten Freizeitgestal-
tung, der Beteiligung an außerschulischen
Bildungsangeboten und dem Aufbau von
persönlicher und sozialer Kompetenz ange-
regt werden. Dabei finden die besonderen
Lebensbedingungen von lesbischen, schwu-
len, bisexuellen, trans*, inter* sowie nicht-
binären und queeren Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen Berücksichtigung. Zum
Ausgleich sozialer Benachteiligungen wird
(sozial-)pädagogische Unterstützung ange-
boten, die die soziale, berufliche, schulische
Teilhabe fördert und zu mehr Chancenge-
rechtigkeit führt.

„Hier finden Jugendliche und junge Er-
wachsene die richtigen Ansprechpartner*in-
nen, die sie unterstützten und beraten. Sie
sorgen dafür, dass die jungen Menschen ei-
nen geschützten Raum finden, in dem sie ih-
re Freizeit verbringen, ihre Identität entde-
cken und frei entfalten können. Gerade für
queere junge Menschen ist es wichtig, auf ih-
rem Weg sensible Unterstützung, zuverlässi-
ge Ansprechpartner*innen und enge Ver-
traute zu finden“, so Grunert.

Die Stadt Mannheim fördert das Angebot
in den kommenden vier Jahren mit insge-
samt rund 700.000 Euro. Nach dem Jugend-
hilfeausschuss hatte der Gemeinderat der
Einrichtung des Jugendtreffs am 15. März die-
ses Jahres zugestimmt.

Anwohnerschutz während der BUGA: Stadt Mannheim passt Konzept in Feudenheim an
Mit dem Beginn des Kartenvorverkaufs

steigt die Vorfreude auf die Bundesgarten-
schau 2023 in Mannheim. Rund 2,1 Millio-
nen Besucherinnen und Besucher werden
erwartet. Die Bundesgartenschaugesell-
schaft Mannheim 2023 gGmbH hat hierzu
ein Verkehrsmanagementkonzept aufge-
stellt. Menschen, die mit dem eigenen Auto
anreisen sowie mit Reisebussen und Wohn-
mobilen, werden auf den Großparkplatz
P20 am Maimarktgelände geleitet und von
dort mit Shuttle-Bussen zum Ausstellungs-
areal befördert. Ergänzend dazu hat die
Stadtverwaltung ein Anwohnerschutzkon-
zept erarbeitet: Während der Zeit der BU-
GA, an insgesamt 180 Tagen, sollen im Um-
feld der beiden Ausstellungsareale Spinelli
und Luisenpark nur noch Anwohnende mit
Bewohnerparkausweis parken oder in be-
stimmten Bereichen mit Entrichtungen des
täglichen Bedarfs mit Parkscheibe. Das
Konzept wurde den Bezirksbeiräten in den
betroffenen Stadtteilen vorgestellt, im
Herbst im Unterausschuss Konversion vor-
beraten und anschließend mit großer Mehr-
heit im Hauptausschuss und im Ausschuss

für Umwelt und Technik und dem Betriebs-
ausschuss Technische Betriebe beschlos-
sen.

„Mit dem Anwohnerschutzkonzept wer-
den – wie der Name schon sagt – die An-
wohnerinnen und Anwohner davor ge-
schützt, dass Gäste der BUGA die ausge-
wiesenen Wegweisungs- und Parkleitsyste-
me ignorieren, etwa um Parkgebühren zu
vermeiden, und stattdessen wild in den
Wohngebieten parken“, erläutert der für
Stadtentwicklung und Verkehrsplanung zu-
ständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Schutzwürdige Stadtteile
und Maßnahmen

Die Verwaltung hat zunächst die Bereiche,
die innerhalb eines 500-Meter- und 1.000-
Meter-Radius um die beiden Ausstellungsa-
reale Spinelli und Luisenpark (Ein- und Aus-
gänge) liegen, in einer umfassenden Be-
standsanalyse untersucht und potenziell
schutzwürdige Bereiche gegenüber orts-
fremden Park-Such-Verkehren durch BU-
GA-Gäste identifiziert. Dabei wurde Käfer-
tal-Süd und Feudenheim, die direkt an den

Eingängen liegen, die höchste Schutzwür-
digkeit zugesprochen. Weitere Stadtteile, in
denen das Anwohnerschutzkonzept greifen
wird, sind Neuostheim und Neuhermsheim
aufgrund ihrer attraktiven Anbindung mit
dem öffentlichen Nahverkehr zum Luisen-
park.

In diesen Stadtteilen wird während der
Zeit der BUGA in den neuen Bewohnerpark-
zonen freies Parken, wie es heute vorzufin-
den ist, nicht mehr möglich sein. In den Be-
wohnerparkzonen in den Wohngebieten ist
das Parken dann zwischen 9 und 18 Uhr aus-
schließlich Bewohnerinnen und Bewohnern
vorbehalten. In den neuen Parkzonen – vor
allem in Geschäftsbereichen mit Einzelhan-
del und des täglichen Bedarfs sowie vor ei-
nem Friedhof – wird das Parken von heute
einer Stunde auf zwei Stunden erhöht. Be-
wohnerinnen und Bewohner können in die-
ser Zeit, zum Beispiel zum Einkaufen, frei
parken, alle anderen müssen ihre Parkschei-
be auslegen. Das Anwohnerschutzkonzept
ist befristet für den Zeitraum der BUGA
vom 14. April bis 8. Oktober 2023. Die Be-
wohnerparkausweise im Rahmen des An-

wohnerschutzkonzeptes sind für die Betrof-
fenen kostenlos, es fallen keine Gebühren
an. Die Anwohnerinnen und Anwohner wer-
den hierzu von der Verwaltung voraussicht-
lich in der zweiten Jahreshälfte gesondert
informiert.

Anpassungen in Feudenheim
Obwohl das Konzept mit großer politischer
Mehrheit beschlossen wurde, gibt es gerade
im Stadtteil Feudenheim erhöhten Erklä-
rungsbedarf. Die Verwaltung hat daher das
Gespräch mit Anliegern, Einzelhändlern,
Gewerbeverein und IHK sowie Stadt- und
Bezirksbeiräten gesucht und Kompromisse
erarbeitet.

So wird der öffentliche Parkplatz vor der
Kulturhalle Feudenheim auf Wunsch der
Teilnehmenden aus dem Anwohnerschutz-
konzept herausgelöst, auch unter Inkauf-
nahme einer möglichen Belegung durch BU-
GA-Gäste. Er kann während der Bundesgar-
tenschau durch jeden genutzt werden. Da-
mit steht den Gewerbetreibenden und An-
gestellten in fußläufiger Distanz zur Haupt-
straße eine uneingeschränkte Parkmöglich-

keit zur Verfügung.
Zudem wird die Hauptstraße Feuden-

heim aus der ursprünglich vorgesehenen
Bewohnerparkzone herausgelöst, sodass
die vorhandenen Parkstände während des
Geltungszeitraums des Anwohnerschutz-
konzeptes (von 9 bis 18 Uhr) durch jeden un-
eingeschränkt genutzt werden können.

Eine Verlängerung der Parkdauer mit
Parkscheibenregelung auf mehr als zwei
Stunden ist aus Sicht der Stadtverwaltung
nicht sinnvoll, es bleibt bei den beschlosse-
nen zwei Stunden. Wie bei anderen Kurz-
zeitparkplätzen im Zuge von Bewohnerpar-
ken in der gesamten Stadt ist diese Zeit – so
die Einschätzung – für die angesiedelten
Nutzungen ausreichend, auch unter dem
Aspekt, dass die Beschränkung nur tags-
über gilt und in Feudenheim eine sehr gute
Erschließung mit dem ÖPNV vorhanden ist.

„Mit den Änderungen wird dem Wunsch
nach längerem und freiem Parken für die
Gewerbetreibenden im Stadtteil Feuden-
heim, unter Berücksichtigung des Schutzes
vor BUGA-Dauerparkern, entsprochen“, so
Eisenhauer.

Wildtiere schützen

Die Stadt Mannheim bittet Hundebesitzerinnen
und -besitzer eindringlich, ihre Hunde im Wald
und auf Feldern an der Leine zu führen. Sie
schützen damit Wildtiere wie Hasen und Rehe.
Das ist gerade jetzt sehr wichtig, wo viele Tiere
ihre Jungen großziehen.

Im Wald dürfen Hunde frei laufen, wenn sie in
Sicht- und Rufweite von Frauchen oder Herr-
chen bleiben und absolut zuverlässig hören. An-
sonsten müssen sie an der Leine gehen – so ist
es gesetzlich geregelt (Jagd- und Wildtiermana-

Hunde im Wald an der Leine führen
gementgesetz BW § 67 Abs. 2 Zif. 10). Wer seinen
Hund an der Leine führt, schützt damit Wildtie-
re, denn für Hunde ist das Jagen ein natürliches
Verhalten. Im Wald und auf Feldern kann dieses
Verhalten für Hasen, Rehe, Vögel und andere
Wildtiere sehr gefährlich werden. Immer wieder
kommt es vor, dass Hunde Wildtiere hetzen, ver-
letzen oder töten.

Besonders Rehkitze und Junghasen sind für
freilaufende Hunde eine leichte Beute. Rehe und
Hasen ziehen ihre Jungen in Mulden im Wald

und auf Feldern groß – nicht in unterirdischen
Höhlen, wie beispielsweise Kaninchen es tun.
Wenn Hunde oder Menschen Rehkitze und Jung-
hasen berühren, nimmt das Muttertier diese
nicht mehr an. Denn für Rehwild und Feldhasen
riechen Menschen und Hunde nach gefährlichen
Fressfeinden. Wenn die Jungtiere dann versto-
ßen werden, verhungern sie qualvoll. Deshalb ist
es in den nächsten Monaten besonders wichtig,
Hunde an der Leine zu führen, selbst wenn der
Hund keinen stark ausgeprägten Jagdtrieb zeigt.

Zensus 2022: Mannheims
amtliche Einwohnerzahl wird neu festgestellt

Von Mitte Mai bis Ende Juli werden die Ein-
wohnerinnen und Einwohner Mannheims für
den Zensus 2022 befragt. Dieser findet zeit-
gleich alle zehn Jahre in allen deutschen Städ-
ten und Gemeinden statt und wurde vergan-
genes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie
verschoben. In Deutschland ist der Zensus
2022 eine registergestützte Bevölkerungszäh-
lung, die durch eine Stichprobe ergänzt und
mit einer Gebäude- und Wohnungszählung
kombiniert wird. Grundlage hierfür sind die
Einwohnermelderegister. Für die ausgewähl-
ten zu befragenden Personen besteht beim
Zensus eine gesetzliche Auskunftspflicht.

„Auf Basis der durch den Zensus ermittel-
ten Bevölkerungszahlen werden unter ande-
rem der Länderfinanzausgleich, die Berech-
nungen für EU-Fördermittel und die Vertei-
lung von Steuermitteln ermittelt. Das Ergeb-
nis hat also auch deutliche Auswirkungen auf
unsere Stadt. Deshalb würde ich mich sehr
freuen, wenn möglichst alle ausgewählten
Personen an der Befragung teilnehmen“, er-
läutert Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

„Wir führen im Auftrag des Statistischen
Landesamtes Baden-Württemberg eine Haus-
haltsbefragung auf Stichprobenbasis durch“,

erklärt Dr. Ines Schaurer, die Leiterin der
Mannheimer Zensus-Erhebungsstelle, die im
städtischen Fachbereich Geoinformation und
Stadtplanung angesiedelt ist. „Damit sollen
Über- oder Untererfassungen erkannt und
wichtige sozio-demografische Merkmale, wie
beispielsweise Bildungsabschlüsse, erhobe-
nen werden. Die Befragung vor Ort wird nur
wenige Minuten in Anspruch nehmen. Die
Auskunftspersonen erhalten beim Interview
einen Onlinecode und können danach eigen-
ständig weitere Angaben eintragen. Natürlich
besteht auch die Möglichkeit, die Befragung
mit Hilfe eines Papierfragebogens durchzu-
führen.“

Um die Befragungen persönlich vor Ort
durchzuführen, werden in Mannheim knapp
300 ehrenamtliche Erhebungs-Beauftragte so
kontaktarm wie möglich in den Stadtteilen un-
terwegs sein. Die Befragungen können mit ge-
nügend Abstand an der Tür oder im Flur erfol-
gen. Somit ist ein Betreten der Wohnung oder
des Hauses der Auskunftsperson durch die
Zensus-Interviewerin oder den -Interviewer
nicht notwendig. Sie wurden für ihre verant-
wortungsvolle Tätigkeit von der Zensus-Erhe-
bungsstelle sorgfältig ausgewählt, umfassend

geschult sowie auf Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Sie kündigen den Befragungstermin
im Vorfeld postalisch an und können ihren eh-
renamtlichen Einsatz bei den Auskunftsperso-
nen mit einem offiziellen Ausweis belegen.

Zusätzlich gibt es eine Erhebung an allen
Anschriften mit Sonderbereichen sowie eine
Gebäude- und Wohnungszählung bei allen Ei-
gentümerinnen und Eigentümern. Zu den
Sonderbereichen zählen beispielsweise
Wohnheime für Studierende und Gemein-
schaftsunterkünfte wie Altenheime. Die Zen-
susdaten unterliegen der statistischen Ge-
heimhaltung und werden ausschließlich für
statistische Zwecke genutzt. Durch das soge-
nannte Rückspielverbot ist es gesetzlich un-
tersagt, dass die gewonnenen Zensus-Befra-
gungsdaten an andere Verwaltungseinheiten,
wie die Bürgerdienste oder das Jobcenter,
weitergegeben werden.

Die Zensus-Erhebungsstelle Mannheim ist
für Rückfragen per E-Mail an zensus@mann-
heim.de oder telefonisch unter 0621/293-7311
erreichbar. Weitere Informationen zum Zen-
sus sind unter www.zensus2022.de oder auf
Twitter (https://twitter.com/zensus2022) zu
finden.
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Online-Gespräch der SPD mit den freien Trägern zum
„Ausbau der Kinderbetreuung in Mannheim“

Am 26.04.2022 um 17.00 Uhr lädt die SPD
im Mannheimer Gemeinderat zu einem
Online-Austausch zum Thema „Ausbau der
Kinderbetreuung in Mannheim“ ein. Alle
Träger von Kindergärten und Krippen sind
herzlich eingeladen am Termin teilzuneh-
men.

Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle
erläutert: “Uns erreichen immer wieder Hil-
ferufe, gerade auch von kleinen freien Trä-
gern, die sich im Prozess rund um einen
Ausbau/Neubau von der Stadtverwaltung
nicht ausreichend begleitet und unter-
stützt fühlen. Wir haben diese Hinweise be-
reits vor einiger Zeit an die Stadtverwal-
tung, die ja mit unterschiedlichen Dezerna-
ten an dem Prozess zur Errichtung einer
neuen Kita beteiligt ist, gegeben, und dar-
um gebeten den Prozess zukünftig besser
zu strukturieren und so dazu beizutragen,
dass der Ausbau schneller vorangehen
kann.“

Von Seiten der SPD-Fraktion werden die
VertreterInnen im Jugendhilfe- und Bil-
dungsausschuss Prof. Dr. Heidrun Kämper,
Reinhold Götz und Stefan Höß, sowie der
Fraktionsvorsitzende Thorsten Riehle dabei
sein, um mit zu diskutieren.

Wenn Sie als Träger einer Kita am Termin
teilnehmen möchten, melden Sie sich ger-

ne unter spd@mannheim.de an, dann erhal-
ten Sie den Zugangslink zum Austausch.
Falls Sie bereits vorher Anregungen und
Hinweise geben möchten können Sie dies
gerne tun.

Die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträtinnen
bzw. Einzelstadträte übernehmen die inhaltliche Verant-
wortung für ihre Beiträge.

Rechtlicher Hinweis

Fraktion im Gemeinderat

SPD

STIMMEN AUS DEM GEMEINDERAT

Lebendige Ortsmitte Friedrichsfeld

Seit Januar laufen die Neugestaltungsarbei-
ten des Bürkleplatzes durch den Stadtraum-
service Mannheim. Der Platz befindet sich
zwischen der Rappoltsweiler- und Neudorf-
straße in Mannheim Friedrichsfeld. Bis Ende
April werden die restlichen Pflanzarbeiten
abgeschlossen. Somit ist, nach dem Ende
2017 eröffneten Hugenottenplatz, der zwei-
te Platz der Lebendigen Ortsmitte Fried-
richsfeld baulich fertiggestellt.

Nach zweiter und diesmal erfolgreicher
Ausschreibung der Bauleistungen kann auch
die Gestaltung des Bechererplatzes, der sich
zwischen der Vogesen- und der Neudorfstra-
ße befindet, begonnen werden. Neben der
Sanierung der Brunnentechnik und Schacht-

Fertigstellung Bürkleplatz und Baustart Bechererplatz
anlage wird auch die Pflasterfläche komplett
erneuert. Abgerundet wird der neue Platz
mit Leuchten, Sitzbänken, Fahrradbügeln
und weiteren Ausstattungselementen. Die
siebenwöchigen Arbeiten auf dem Platz kön-
nen mit Hilfe einer halbseitigen Sperrung
der Vogesenstraße sowie einer Vollsperrung
der Neudorfstraße durchgeführt werden.

Nach Abschluss der Neugestaltungsarbei-
ten auf der Platzfläche wird im Anschluss die
Fahrbahn in der Vogesen- und in der Neu-
dorfstraße saniert. Eine entsprechende Um-
leitung wird eingerichtet.

Die Gesamtkosten beider Platzgestaltun-
gen belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Eu-
ro.

Brücke für internationale
Betriebswirtinnen und Betriebswirte

in qualifizierte Arbeit
Der Fachbereich für Wirtschafts- und Struk-
turförderung führt auch dieses Jahr eine
Qualifizierungsmaßnahme/Brückenmaß-
nahme für Betriebswirtinnen und Betriebs-
wirte durch. Start ist der 25. April. Vermittelt
werden grundlegende Fähigkeiten, die auf
dem deutschen Arbeitsmarkt eine notwendi-
ge Bedingung für eine Tätigkeit als Betriebs-
wirtin oder Betriebswirt bzw. Wirtschafts-
wissenschaftlerin oder Wirtschaftswissen-
schaftler sind. Teilnehmen können Akademi-
kerinnen und Akademiker mit internationa-
lem Abschluss, die bereits in Mannheim oder

im nördlichen Teil von Baden-Württemberg
leben und eine qualifizierte Arbeit suchen.
Zumindest gute B 1 Deutschkenntnisse soll-
ten vorhanden sein.

Die Kursdauer beträgt 7 Wochen vom 25.
April bis zum 29. Juni, in den Schulferien ist
frei. Die Kurse sind mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gut zu erreichen. Die Qualifi-
zierung ist für die Teilnehmenden kostenlos
und Lernmaterialien werden zur Verfügung
gestellt. Weitere Informationen und Anmel-
dung bei: rolf.schaefer@mannheim.de,
0621/293-3355

Neue Bäume
und Bänke für den Bürgerpark

Vergangene Woche überreichte Umweltbür-
germeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell im Bürger-
park Urkunden an Menschen, die Geld für Bäu-
me und Bänke gespendet hatten: 40 Urkunden
für gespendete Bäume und drei Urkunden für
gespendete Bänke. Viele Spenderinnen und
Spender hatten die Menschen mitgebracht, für
die sie gespendet hatten: Enkel, Ehepartnerin-
nen und Ehepartner oder enge Freunde. Zusam-
men weihten sie ihre Bänke ein oder schlossen
die Pflanzung ihrer Bäume symbolisch ab, in-

Bürgermeisterin Diana Pretzell bedankt sich für Spenden
dem sie ihnen eine Gießkanne Wasser gaben.
Prof. Dr. Diana Pretzell bedankte sich für die
Spenden: „Der Bürgerpark ist ein schönes Stück
Stadtnatur, ein Erholungsort für Menschen und
Lebensraum für Tiere. Dank Ihrer Spende konn-
te die Stadt Mannheim hier auch dieses Jahr
wieder Bänke aufstellen und Bäume pflanzen.
Ihre Spende kommt allen Bürgerinnen und Bür-
gern zugute, denn in Städten mit viel Grün le-
ben Menschen gerne, zudem sorgt das Grün für
ein ausgeglichenes Stadtklima.“

Geänderte Verkehrsführung im Umgebungsbereich
Konrad-Adenauer-Brücke

Seit Mai 2021 wird der Brückenkopf der Kon-
rad-Adenauer-Brücke auf der Mannheimer
Seite an insgesamt drei einzelnen Brücken-
bauwerken umfänglich saniert. Die Arbeiten
gestalten sich aufwendiger als geplant, so-
dass nach derzeitigen Annahmen die Bau-
maßnahme voraussichtlich im dritten Quartal
2022 abgeschlossen sein wird.

Für den nächsten baulichen Schritt muss
bis 2. Juni die Fahrspur Richtung Linden-
hof/Heidelberg vom Parkring kommend
ebenfalls gesperrt werden. Generell bleiben
die Fahrbeziehungen nach Lindenhof/Heidel-
berg und nach Ludwigshafen über geänderte
Verkehrsführungen im nahen Umgebungsbe-
reich erhalten. So wird der Verkehr in Rich- tung Lindenhof/Heidelberg vom Parkring

kommend über den Schleusenweg geleitet.
Der Verkehr von Süden kommend, Fahrtrich-
tung Ludwigshafen, wird über die Kurt-Schu-
macher-Brücke geführt. Wenn die abschlie-
ßenden Asphalt- und Markierungsarbeiten
am Brückenbauwerk beendet sind, werden
voraussichtlich ab Anfang Juni grundsätzlich
alle Fahrbeziehungen, zumindest einspurig,
wieder zur Verfügung stehen. Für Radfahren-
de ergeben sich keine Veränderungen.

Weitere Informationen:

Unter www.mannheim.de/de/nachrichten/umgebungsbe-
reich-konrad-adenauer-bruecke ist eine Darstellung zu fin-
den.

Ausschreibungen der Stadt Mannheim
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter

www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen!
Es ist Ziel der Stadt Mannheim die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken.

Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu
gestalten, hat sich die Stadt Mannheim der E-Vergabeplattform der

Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen.

Profitieren Sie von dem zentralen Zugang
und der Möglichkeit der elektronischen
Angebotserstellung und registrieren Sie sich!

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Kartierungen vonTieren, Pflanzen und Lebensraumtypen

Im Stadtgebiet Mannheim werden ab April bis Ende November 2022 Kartierungen von Arten und
Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie sowie weiteren Tieren und/oder Pflan-
zen durchgeführt.

Dabei wird das Stadtgebiet nicht flächendeckend untersucht.Vielmehr erfolgen die Untersuchungen
auf wenigen Stichprobenflächen, überwiegend im Außenbereich des Stadtgebietes. Ziel ist es, lang-
fristig die Qualität von Lebensräumen bzw. das Vorkommen und Bestandstrends von Tier- und
Pflanzenarten zu erfassen.

Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW.
Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern oder Bewirt-
schaftenden findet bei der Erfassung und Auswertung der Kartierungen nicht statt. Es werden auch
keine dauerhaften Markierungen auf der Fläche vorgenommen und keine neuen Schutzflächen ab-
gegrenzt.

Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierenden als Beauftragte der LUBW grundsätzlich
erlaubt, Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten (§ 52 Naturschutzgesetz). Die Kartie-
renden betreten nur offene Landschaft undWald im Außenbereich bzw. nutzen das vorhandeneWe-
genetz. Fest umzäunte Privatgärten werden ohne Zustimmung nicht betreten. Die von der LUBW
beauftragten Personen haben eine Kartierbescheinigung, die sie im Gelände mit sich führen.

Bei den Kartierungen werden in jedem Fall die geltenden Vorgaben zur Eindämmung der Ausbrei-
tung des Corona-Virus eingehalten.

Mannheim, 14.04.2022
Stadt Mannheim
Untere Naturschutzbehörde

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bildung und Gesundheit, des Schulbei-
rates und des Jugendhilfeausschusses

am Donnerstag, den 28.04.2022 um 16:00 Uhr
im Ratssaal, Stadthaus N 1,

68161 Mannheim

Den gesetzlichen Vorgaben zum Öffentlichkeitsgrundsatz von gemeinderätlichen Sitzungen ent-
sprechend wird die Sitzung für die Öffentlichkeit in den Raum Swansea im Stadthaus N 1 per Live-

stream übertragen. Anmeldung vorab unter 15.33.GRFA@mannheim.de.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Sitzung via Livestream im Internet (https://www.mann-

heim.de/livestream-gemeinderat oder Livestream – Stadt Mannheim Videoportal (mannheim-vide-
os.de)) zu verfolgen.

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Sitzungsbeginn auf der Homepage der Stadt Mannheim
unter www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/politik/buergerinformationssystem über die aktuell gel-

tenden Corona-Maßnahmen bei Gremiensitzungen.

Tagesordnung:

1 Aktuelle Situation zu Corona und Informationen über die geleisteten Hilfen für die Ukraine und
für die Geflüchteten; und Antrag der CDU: Coronaschutzmaßnahmen in
Kindertageseinrichtungen

2 Vorstellung JumediE
Themenbereich: Schule, Bildung und Gesundheit (Tagesordnungspunkte 03.00- 05.00)

3 Weiterentwicklung der weiterführenden Schullandschaft in Mannheim aufgrund steigender
Schülerzahlen bis ins Jahr 2040
und
Weiterführende Schule Käfertal
Anfrage

4 Schulentwicklung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Förder-
schwerpunkt Lernen – SBBZ Lernen – in Mannheim
und
SBBZ
Anfrage

5 Schulsozialarbeit – weiterer Stellenausbau
Themenbereich: Jugendhilfe (Tagesordnungspunkte 06.00 bis 06.02)

6 Ausbau des vorschulischen Kinderbetreuungsangebots: Investive Förderung des
Kinderhaus-Projekts des Investors „Wipfler“ auf dem Grundstück Wasserwerkstraße / Ro-
bert-Funari-Straße im Stadtteil FRANKLIN

6.1 Standortkonzeption zum Ausbau der vorschulischen Kinderbetreuung im Stadtbezirk Rheinau

6.2 Umsetzung der Empfehlungen (Orientierungshilfe) in der Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII
des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales
Hier: Erhöhung der einmaligen Beihilfen und Zuschüsse nach § 39 (3) SGB VIII
Vorliegende Anträge und Anfragen

7 Einrichtung Runder Tisch „Kinderbetreuung“
Antrag der Freien Wähler - ML
und
Schaffung einer verlässlichen Kinderbetreuung in Mannheim
Anfrage
und
Förderung von kleinen KiTa-Projekten ermöglichen
Antrag der FDP / MfM
und
Elternbeiträge in Beschlussvorlagen für Kita-Neueinrichtungen
Antrag der LI.PAR.Tie.
und
Umfrage unter Erzieherinnen und Erziehern
Antrag der CDU

8 Anfrage Suizidversuche Kinder und Jugendliche seit Beginn Corona-Pandemie
Anfrage

9 Schulbesuch
Anfrage

10 Schulbesuche in KZ-Gedenkstätte Sandhofen und NS-Dokumentationszentrum MARCHIVUM
Anfrage
und
Junge Menschen stärken: Stadtgeschichte und NS-Geschichte für unsere Schulen
Antrag der SPD

11 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Stadt
Mannheim ohne Aussprache

12 Anfragen
13 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Neckarau
Mittwoch, 27.04.2022, 19:00 Uhr
Saal des Volkshauses Neckarau

Rheingoldstraße 47 - 49, 68199 Mannheim

Tagesordnung:
1. Information über die Kinderbetreuungssituation
2. Aktueller Stand Großparkplatz Friedrichstraße 13a
3. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel
4. Anfragen / Verschiedenes

WEITERE MELDUNGEN

WEITERE MELDUNGEN

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM

Thorsten Riehle, Fraktionsvorsitzender; Prof. Dr. Heidrun Kämper, bildungspoliti-
sche Sprecherin; Reinhold Götz, stv. Fraktionsvorsitzender; Stefan Höß, jugendpoliti-
scher Sprecher FOTO: SPD

FOTO: STADT MANNHEIM
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